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Landesgruppe  
Hamburg/Schleswig-Holstein 

 
Qualifikationsmodus für nationale und internationale RH-
Veranstaltungen im SV und der LG Hamburg/Schleswig-Holstein 

 
 Aufgrund der vielfachen Nachfrage von SV-Mitgliedern wurden auf der RHW-

Sitzung 2016 der LG-Beauftragten künftig SV-intern die nachfolgenden 
Qualifikationsbedingungen festgelegt. 
 

 Es ist beabsichtigt, dass wir im RHW in naher Zukunft die gleiche Verfahrensweise 
wie die Qualifikationskriterien zur SV-BSP im IPO-Bereich zu erreichen. Bis dahin 
gelten die nachfolgenden Regelungen.  

 

LG1-RH-Pokalkampf für Rettungshunde 
 
Der LG1-RH-Pokalkampf der Landesgruppe Hamburg/Schleswig-Holstein wird für die LG-
Mitglieder ab 2017 zukünftig die Qualifikationsprüfung für die Teilnahmeberechtigung der 
SV-BSP-RH sein.   
 

 Gültige SV-Mitgliedschaft. 
 SV-Mitglied unserer Landesgruppe. 
 Der Titel „Landesmeister Hamburg/Schleswig-Holstein“ wird nur in der Stufe B 

vergeben. 
 Ausschlaggebend für die Meldungen zur BSP-RH ist die Platzierung der DSH auf 

dem RH-Pokalkampf und für die LG Hamburg/Schleswig-Holstein zugeteilte 
Teilnehmerkontingent.  

 
Ab 2017 wird bei der BSP-RH nur noch die Prüfungsstufe B der jeweiligen Sparte 
zugelassen. Nach Beschluss der LG-RHW-Beauftragten von 2016 regeln die jeweiligen 
SV- Landesgruppen intern die Zulassungskriterien. 
  
Die Landesgruppe Hamburg/Schleswig-Holstein trifft nachfolgende Regelung.  
Die Bestätigung der Teilnehmer aus der LG Hamburg/Schleswig-Holstein erfolgt durch den 
LG-Beauftragten.  
 

 Rang 1: die platzierten SV-Mitglieder mit einem DSH aus dem LG1-RH-Pokalkampf 
in den jeweiligen Sparten. D.h. ab 2017 wird der LG1-RH-Pokalkampf für die BSP-
RH 2018 usw. herangezogen. Der RH-Pokalkampf wird zur Qualifikationsprüfung. 
 

 Rang 2: Nur soweit für die Landesgruppe Hamburg/Schleswig-Holstein noch 
Teilnahmekontingente zur Verfügung stehen, die nicht durch Teilnehmer aus Rang 1 
aufgefüllt werden können, ist jedes SV-Mitglied mit einem DSH aus der 
Landesgruppe Hamburg/Schleswig-Holstein mit Nachweis einer erfolgreich 
abgelegten Prüfung unter einem SV-Richter in Stufe B der jeweiligen gemeldeten 
Sparte startberechtigt.   
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Deutsche VDH-Meisterschaft für RH – VDH RHDM 

 
 Startberechtigt für die VDH-RHDM ist jedes SV-Mitglied, ob mit 

DSH, einer anderen Hunderasse oder Mix-Hunden. 
 Einzelheiten zur Veranstaltung regelt der VDH  
 Teilnahmebedingungen von SV-Mitgliedern: 

• Gültige SV-Mitgliedschaft 

• Nachweis einer mit mindestens 240 Punkten bestandenen Prüfung in der 
gemeldeten Sparte 

• Aktuelle Vorgaben der IPO-R und Vorgaben für internationalen Prüfungen 
 
 

  
IRO-Weltmeisterschaft - IRO-WM  

 
 Es gelten die aktuellen Regularien der IRO. Grundsätzlich ist nach dem aktuellen 

Stand der Nachweis einer mit 270 Punkten (SG) absolvierten RH-Prüfung unter 
einem IRO oder internationalen FCI-Richter erforderlich. 
 

 Die Möglichkeiten der Teilnahme regelt die IRO im Hinblick auf die begrenzte 
Teilnehmerzahl durch ein besonderes Verfahren. Die jeweiligen Kontingente des SV 
werden nach folgendem Schlüssel gemeldet: 
 

 Nach Beschluss des SV-Vorstandes sind nur SV-Mitglieder mit einem DSH für den 
SV startberechtigt. 

 

• Rang 0: die jeweiligen Bundessieger der SV BSP RH der jeweiligen Sparte 

• Rang 1: die jeweiligen Vizesieger der SV BSP RH der jeweiligen Sparte  

• Rang 2: die jeweils 3. Platzierten der SV BSP RH der jeweiligen Sparte 

• Rang 3: die weiteren Platzierten der SV BSP RH der jeweiligen Sparte  
  
 

 

FCI-Mannschaftsweltmeisterschaft - FCI-WM RH 
 

 Diese Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt. Für Deutschland meldet der VDH 
die jeweiligen Teilnehmer zur FCI-WM an. Der SV ist einer von vielen 
Mitgliedsverbänden im VDH und stellt auf Anfrage das jeweilige Kontingent zur 
Verfügung. Nach den derzeitigen VDH-Regelungen erfolgt die Besetzung wie folgt: 

   

• Die Bestplatzierten aus der VDH-RHDM der letzten beiden 
Jahre, unabhängig von der VDH-Vereinszugehörigkeit  

• Für den SV kann jedes SV-Mitglied mit einer beliebigen 
Hunderasse gemeldet werden, sofern die o.g. Kriterien erfüllt 
werden 

 
  
 


